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BETRIFFT Antrag des Stadtrates betreffend Genehmigung des privaten Gestaltungsplanes Rüt-

listrasse, Effretikon 
 

 

 
 

 

DER GROSSE GEMEINDERAT 

AUF ANTRAG DES STADTRATES  
UND NACH EINSICHTNAHME IN DEN ABSCHIED DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION 

BESCHLIESST 
GESTÜTZT AUF § 24 ABS. 2 ZIFF. 3 DER GEMEINDEORDNUNG: 

 

1. Der Private Gestaltungsplan «Rütlistrasse», Effretikon, bestehend aus dem Situationsplan 1:500, den 
Bestimmungen und dem Planungsbericht (Art. 47 RPV), datiert 22. April 2020, wird genehmigt. 

2. Der Stadtrat wird ermächtigt, allfälligen aus dem Genehmigungs- oder Rekursverfahren zwingend notwen-
digen Änderungen am Privaten Gestaltungsplan in eigener Zuständigkeit zuzustimmen. Solche Be-
schlüsse sind öffentlich bekanntzumachen.  

3. Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. 

4. Das Begehren um Anordnung einer Urnenabstimmung über die Beschlüsse kann gestützt auf § 157 Abs. 
3 lit. a des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR) i.V.m. § 7 Ziff. 2 Gemeindeordnung von 500 
Stimmberechtigten innert 60 Tagen gerechnet ab dem Tag nach der Veröffentlichung oder gestützt auf § 
157 Abs. 3 lit. b GPR von 12 Mitgliedern des Grossen Gemeinderates innert 14 Tagen gerechnet ab dem 
Tag nach der Beschlussfassung schriftlich beim Stadtrat eingereicht werden. 

5. Gegen diesen Beschluss kann gestützt auf § 21a f. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG) wegen 
Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröf-
fentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Pfäffikon, Hörn-
listrasse 71, 8330 Pfäffikon, erhoben werden. 

6. Im Übrigen kann gegen diesen Beschluss gestützt auf § 19 ff. VRG wegen Rechtsverletzungen, unrichti-
ger oder ungenügender Feststellung des Sachverhaltes oder Unangemessenheit der angefochtenen An-
ordnung innert 30 Tagen ab Publikation beim Bezirksrat Pfäffikon, Hörnlistrasse 71, 8330 Pfäffikon, schrift-
lich Rekurs erhoben werden. 

7. Mitteilung durch Protokollauszug an: 
a. Zürich Anlagestiftung, Kurt Schär, Hagenholzstrasse 60, 8050 Zürich 
b. Suter von Känel Wild AG, Luca Imoberdorf, Förrlibuckstrasse 30, 8004 Zürich  
c. Stadtplanungskommission (via Axioma c/o Abteilung Hochbau) 
d. Abteilung Hochbau 
e. Abteilung Tiefbau 
f.  Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat (dreifach) 

Klicken Sie hi er, um Text einzugeben.



  

BESCHLUSS 
VOM 05. NOVEMBER 2020 
 

GESCH.-NR. 2016-2018 
BESCHLUSS-NR. 2020-65 
 
 

 2 / 2 
 

 

Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon 
 

  

Daniel Huber  Marco Steiner 
Ratspräsident  Ratssekretär 
 

Versandt am: 06.11.2020  
 


